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Die Abgeordneten zum Nationalrat Wabl und Freunde haben am 26. September 1988 

unter der Nr. 2619/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be

treffend unerledigte Empfehlungen des Rechnungshofes / (2) BK TB 1986 

(Bedenken gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften) gerichtet, die folgenden 

WJrtlaut hat: 

"Wurde dieser - dem Gebot einer wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen 
Verwaltung entspringenden - Empfehlung in der Zwischenzeit entsprochen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Der Bund nimmt Arbeitsleihverträge nur ausnahmsweise und lediglich dann in 

Anspruch, wenn Personen mit spezifischen Fähigkeiten zu besonderen Aufgaben 

herangezogen werden sollen, wobei derartige Fähigkeiten essentielle Voraus

setzung für eine ordnungsgemäße Aufgabenbewältigung sind und in Hinblick auf 

die besonderen Anforderungen mit den Möglichkeiten des relativ starren Systems 

des Dienst- und Besoldungsrechtes des Bundes nicht das Auslangen gefunden 

werden kann. 

Derartige besondere Anforderungen werden vor allem an Personen gestellt, die 

im Büro eines Bundesministers oder eines Staatssekretärs tätig sind. Es han-
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delt sich insbesondere um eine Beratungstätigkeit in speziellen Fachgebieten 

bzw. um die Erfahrung im Umgang mit Persönlichkeiten des öffentlichen politi~ 

sehen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Außerdem ist für die Tätigkeit 

im Büro eines Bundesministers bzw. Staatssekretärs ein besonderes persönliches 

Vertrauensverhältnis zwischen dem Funktionsträger und dem, der diese Tätigkeit 

zu verrichten hat, wesentliche Voraussetzung. 

Deshalb kann den Empfehlungen des Rechnungshofes nicht im vollen Umfang Rech

nung getragen werden. 
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